
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Anton Friesen, Armin-Paulus 
Hampel, Dr. Roland Hartwig, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/26041 –

Die Informationskampagne „Rumours about Germany“ des Auswärtigen Amts
2019 bis 2021

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Seit Herbst 2015 versucht die Bundesregierung, Falschinformationen („Fake 
News“) von Schleppern zu widerlegen und Migranten über legale Einwande-
rungswege aufzuklären. Im Mittelpunkt der Informationskampagne steht die 
Internetseite https://rumoursaboutgermany.info/ (s. auch https://www.deutschl
and.de/de/topic/politik/flucht-verhindern-perspektiven-schaffen). Sie war im 
November 2019 auf Englisch, Französisch, Arabisch, Tigrinya, Farsi, Urdu 
und Dari zugänglich (https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/them
en/desinformation-im-internet/2124796). Derzeit ist sie in einer anderen Spra-
chenzusammensetzung im Netz verfügbar (https://rumoursaboutgermany.
info).

 1. Welche Projekte wurden 2019 und 2020 bzw. werden 2021 im Zuge der 
sogenannten „Rumours about Germany“-Kampagne des Auswärtigen 
Amts durch Bundesmittel in welcher Höhe in welchem Staat gefördert 
(bitte nach Projekttitel, Verwendungszweck, Mittelhöhe, Soll-Ist-Anga-
ben, Haushaltstitel und Jahren aufschlüsseln)?

Die Website „Rumours about Germany“ steht im Mittelpunkt der Strategischen 
Auslandskommunikation der Bundesregierung zu Flucht und Migration. Im Zu-
sammenhang mit der Website wurden 2019 und 2020 keine Projekte gefördert. 
Auch für 2021 sind keine Projekte geplant. Darüber hinaus wird auf die Ant-
wort zu Frage 12 verwiesen.
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 2. Wie hoch beliefen sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zugriffs-
zahlen auf die Kampagnenseite rumoursaboutgermany.info seit dem 
1. Januar 2018 (bitte nach Quartalen, Sprache und Land des Zugriffs auf-
schlüsseln)?

Einzelheiten sind den als Anlage 1 beigefügten Übersichten zu entnehmen. 
Hinsichtlich der Aufschlüsselung nach Sprache wurden die Browsersprachen 
der Zugriffe ausgewertet. Zugriffszahlen werden dabei erst ab einer Anzahl von 
50 Aufrufen erfasst.

 3. Zu welchen Ergebnissen ist die von der Bundesregierung nach ihren An-
gaben beauftragte Evaluation gekommen (vgl. Antwort zu Frage 3 auf 
Bundestagsdrucksache 19/14709)?

Die Strategische Auslandskommunikation der Bundesregierung zu Flucht und 
Migration wurde 2020 einer umfassenden externen Evaluation unterzogen. Die 
Kampagne „Rumours about Germany“ unterstützt die für die Bundesregierung 
innen- sowie außenpolitisch relevanten Zielsetzungen und entspricht den Maß-
gaben einer wertebasierten und interessengeleiteten Public Diplomacy.
Die Planungs- und Steuerungsprozesse funktionieren laut Evaluationsbericht in 
der Praxis gut. Die Effektivität ihrer direkten und indirekten Kommunikations-
maßnahmen wurde belegt. Insbesondere wurde der Kampagne ein Beitrag zur 
Sensibilisierung für die Risiken irregulärer Migration bescheinigt.
Darüber hinaus wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleinen An-
fragen der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksachen 19/15993 und 
19/14197 verwiesen.

 4. Ist nach der in Frage 3 erwähnten eine weitere Evaluierung bzw. sind re-
gelmäßige Evaluierungen geplant bzw. bereits durchgeführt worden, 
wenn nein, warum nicht?

Die in der Antwort zu Frage 3 genannte Evaluation wurde nach Methoden der 
empirischen Sozialforschung durchgeführt und im August 2020 abgeschlossen. 
Die Maßnahmen der direkten und indirekten Kommunikation unterliegen dem 
ständigen Monitoring und der Erfolgskontrolle der Steuerungsgruppe Strategi-
sche Kommunikation des Auswärtigen Amtes. Dies schließt umfassende exter-
ne Evaluierungen in geeigneten Zeitabständen ein.

 5. Liegen der Bundesregierung Zahlen vor, wie viele Personen aufgrund 
des Programms „Rumours about Germany“ von einer illegalen Einreise 
abgehalten wurden, bzw. handelte es sich hierbei um eines der Kriterien, 
die bei der Evaluation des Programms angelegt wurden, und wenn nein, 
warum nicht?

Die Strategische Auslandskommunikation der Bundesregierung zum Thema 
Flucht und Migration zielt seit ihrer Gründung im Jahr 2015 darauf ab, aufzu-
klären und auf diesem Wege (potentiellen) Migrantinnen und Migranten eine 
informierte Entscheidung zu ermöglichen. Unter anderem informiert die 
Bundesregierung über Risiken irregulärer Migration, Möglichkeiten der legalen 
Migration sowie über die Themen freiwillige Rückkehr und Rückführung.
Eine kausale Zuordnung der Anzahl irregulär eingereister Personen (bzw. von 
Fällen, bei denen von einer Einreise abgesehen wurde) zu im Rahmen der Aus-
landskommunikation veranlassten Maßnahmen ist schon aufgrund der Vielzahl 
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von externen Faktoren, die Migrationsbewegungen beeinflussen, nicht möglich 
und dementsprechend kein Zielindikator der Kommunikationskampagne.

 6. Nach welchen Kriterien wurde wann von wem entschieden, die in der 
Vorbemerkung der Fragesteller erwähnte Zusammensetzung der Spra-
chen der Seite „rumoursaboutgermany.info“ zu verändern?

Die Website „Rumours about Germany – Facts about Migrants“ wurde seit ih-
rer Einführung unter abteilungs- und ressortübergreifender Zusammenarbeit 
und Einbeziehung aktueller Entwicklungen im Bereich Flucht und Migration 
kontinuierlich weiterentwickelt.
Neben den in der Vorbemerkung der Fragesteller genannten Sprachen wurde 
die Seite zusätzlich um Russisch erweitert (vgl. Bundestagsdrucksache 
19/14197). Ursächlich für die Entscheidung war der insbesondere im Zuge der 
Visaliberalisierung beobachtete Anstieg einreisender Personen aus Georgien 
und der Republik Moldau Anfang des Jahres 2018.
Im April 2020 wurde zudem aufgrund der linguistischen Ähnlichkeit zwischen 
den Sprachen Dari und Farsi sowie den niedrigen Besucherzahlen in Abstim-
mung mit den betroffenen Auslandsvertretungen die Sprachversion Dari einge-
stellt.

 7. Wie hoch sind die Übersetzungskosten, und welche Einrichtung leistet 
diese (bitte nach Sprachen seit 2017 in Jahresscheiben aufschlüsseln)?

Im Jahr 2017 wurden keine Übersetzungstätigkeiten für die Website beauftragt. 
Die Übersetzungskosten beliefen sich in 2018 auf 2 914,18 Euro, in 2019 auf 9 
115,21 Euro und in 2020 auf 11 047,06 Euro. Die Übersetzungen werden durch 
den Sprachendienst des Auswärtigen Amts teils selbst gefertigt und teils von 
ihm beauftragt.

 8. In welcher Art von Printmaterial wurde für die Kampagne „Rumours 
about Germany“ in welcher Auflage in welcher Sprache und in welchen 
Staaten in den Jahren 2019 und 2020 publiziert, und wie hoch waren die 
hierfür sowie für die Verbreitung entstehenden Kosten?

In den Jahren 2019 und 2020 wurde weder für die Kampagne „Rumours about 
Germany“ noch für die übergeordnete Strategische Auslandskommunikation 
der Bundesregierung zum Thema Flucht und Migration Printmaterial produ-
ziert.

 9. Auf welchen Social-Media-Plattformen wurde die Kampagne „Rumours 
about Germany“ für welche Zielgruppe beworben, und welche Kosten 
sind hierdurch 2019 und 2020 entstanden (bitte nach Jahren sowie den 
Ausgaben für die Schaltung bzw. die Erstellung der Werbung aufschlüs-
seln)?

Im Jahr 2019 wurden in Höhe von 9 611 Euro Werbeschaltungen auf der Social 
Media Plattform Facebook für die Seite „Rumours about Germany“ beauftragt. 
Im darauffolgenden Jahr wurden keine Werbemaßnahmen in den Sozialen 
Netzwerken durchgeführt.
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10. Auf welchen Radiosendern wurde in welchen Staaten die Kampagne
„Rumours about Germany“ für welche Zielgruppe beworben, und welche 
Kosten sind hierdurch 2019 und 2020 entstanden (bitte nach Jahren so-
wie den Ausgaben für die Schaltung bzw. die Erstellung der Werbung 
aufschlüsseln)?

11. Auf welchen Fernsehsendern wurde in welchen Staaten die Kampagne 
„Rumours about Germany“ für welche Zielgruppe beworben, und welche 
Kosten sind hierdurch 2019 und 2020 entstanden (bitten nach Jahren so-
wie den Ausgaben für die Schaltung bzw. die Erstellung der Werbung 
aufschlüsseln)?

Die Fragen 10 und 11 werden zusammen beantwortet.
Im Jahr 2019 wurden in Afghanistan 143 702,53 Euro für TV- und Radiower-
bung verausgabt, in Pakistan 143 420,61 Euro. Im Jahr 2020 wurde keine TV- 
oder Radiowerbung geschaltet.
Die 2019 an (potentielle) Migrantinnen und Migranten gerichtete TV- und Ra-
diowerbung verteilte sich für Afghanistan auf die Sender LAPIS Limited (Tolo 
TV, Lemar TV, Ariana TV / Arnan FM, Arakozia) und für Pakistan auf LAPIS 
Limited (ARY Digital, Geo Ent, FM 106 2, FM 107 4).

12. Um welche Projekte handelt es sich bei der „Vielzahl von Kommunikati-
onsprojekten in den Herkunfts- und Transitländern“, abgesehen von der 
Seite rumoursaboutgermany.info, der Präsenz bei „Facebook“ bzw. den 
Fernseh- und Radiokampagnen (https://www.auswaertiges-amt.de/de/aus
senpolitik/themen/kulturdialog/rumours-about-germany/2238990) (bitte 
nach Land aufschlüsseln)?

13. Mit welchen Projektpartnern ermöglicht das Auswärtige Amt die in Fra-
ge 12 erfragten Projekte (bitte nach Land aufschlüsseln)?

Die Fragen 12 und 13 werden zusammen beantwortet.
Im Rahmen der Auslandskommunikation zum Thema Flucht und Migration ar-
beitet die Bundesregierung projektbasiert mit Partnern wie Internationalen Or-
ganisationen und Nichtregierungsorganisationen in den als relevant erachteten 
Herkunfts- und Transitländern sowie mit Vertretern der Diaspora aus diesen 
Ländern in Deutschland zusammen. Weitere Einzelheiten sind der als Anlage 2 
beigefügten Übersicht zu entnehmen.

14. Ist das Auswärtige Amt weiterhin der Auffassung, dass „Schleuser“, die 
ihr kriminelles Geschäft beleben wollen, als Urheber der Desinformatio-
nen anzusehen seien, die zur Absicht führe, nach Deutschland zu migrie-
ren (www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/migration/-/20
4638, s. auch Vorbemerkung auf Bundestagsdrucksache 19/16274; bitte 
ggf. begründen)?

Die in der Vorbemerkung zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/16274 gilt unverän-
dert.
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15. Inwiefern besteht seitens der Bundesregierung der Verdacht oder liegen
seit Dezember 2019 konkrete Erkenntnisse dazu vor (vgl. Antwort zu
Frage 45 auf Bundestagsdrucksache 19/16274), dass die „Gerüchte und
Lügen“ (www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/migration/-/
204638, s. auch Vorbemerkung auf Bundestagsdrucksache 19/16274) zu-
mindest in Teilen auch von anderen Akteuren als Schleusern, beispiels-
weise von Staaten, Nachrichtendiensten, staatlich gesteuerten Medien
oder etwa Nichtregierungsorganisationen gestreut wurden?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.
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Anlage 1 (a - Browsersprache)
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Anlage 1 (b - Zugriffsland)
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